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Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge

Einem langersehnten Wunsch der Freiwilligen
Feuerwehren und der festgestellten Notwendig
keit zufolge, hat der Lanä'esfeuerwehrausschuß
in seiner Sitzung vom 15.6. die Bildung eines
beratenden technischen Ausschusses des Landes
verbandes der Freiwi II igen Feuerwehren zuge
stimmt. Dem Beschluß des Landesfeuerwehr
ausschusses entsprechend hat der technische
Ausschuß seine Arbeiten begonnen und hiermit
geben wir Ihnen das Ergebnis bekannt.

1. In den Belangen der Uniformierung wird
neuerdings auf das Regionalgesetz vom 10.11.
1956 Nr. 1478 hingewiesen und die Feuerweh
ren werden ersucht, im eigenen Interesse und im
Interesse der Organisation diese Vorschriften
zu beachten und keine Änderung der Dienstklei
dung, welche das bestehende Gesetz verletzen
sollte, vorzunehmen. Es wurde ermittelt, daß
einige Freiwillige Feuerwehren Südtirols die
Dienstkleidung nach traditionellem oder eigenem
Ermessen sowie Kopfbedeckungen zurecht
schneidern ließen, um diese einer Überlieferung
oder einer persönlichen Meinung anzupassen. Wir
wiederholen, daß dera'rtige Vorhaben als Über
griffe auf das Gesetz bewertet werden müssen.

In Bezug der Übungskleidung hat d.er beraten
deTechnische Ausschuß beschlossen, die be
reits in Gebrauch stehende graue Leinen-AFLA
MAN-Kleidung zu belassen, vorausgeschickt:
a) daß diese vom Regionalausschuß genehmigt

wird;

b) daß keine andere Farbe und Machart von den
Freiw. Feuerwehren verwendet wird;

cl daß die Übungskleidung aus Bluse, Hose und
Jägermütze besteht.

Die Anschaffung der Übungskleidung ist nicht
Pflicht, sondern fakoltativ. Der Landesverband
sah sich gezwungen, die Maßregelung .durchzu
führen, nachdem einige Feuerwehren bereits
schon begonnen haben, von dem bestehenden
Gesetz und Vorschriften abzuweichen und nach
eigenem Ermessen und Gutdünken Kleidungen
anschaffen.

Bezüglich der Ergänzungskleidung bei Wasser
und Katastropheneinsätzen wurde beschlossen,
auch für die Regenmäntel die braune Farbe vor
zuschreiben. Ausnahme der bestehenden Be
stimmungen bildet die Länge, welche bis zum
Knie reichen söll. Diese Maßnah~e der kurzen
Mäntel ergänzt sich mit der Länge der Gummi
stiefel, nachdem als Fußbekleidung der Kanai
stiefel mit 90 cm Schafthöhe und Gleitschutzsoh
le vorgesehen ist.

2. Bei den Unfällen der letzten Zeit wurde fest
gestellt, daß es im Verhältnis zur gesamt gemel
deten Unfallzahl die Unfälle an Verbrennungen
bei Löschangriffen den 1. Platz eingenommen ha
ben. Aus dieser Folgerung heraus hat die Kom
mission vorgeschlagen, daß in jeder Freiwilligen
Feuerwehr mindestens zwei Flammenschutzklei
dungen eingerichtet werden, welche aus Kopf-,
Oberleib- und Handschutz bestehen. Um auch in
dieser Hinsicht einheitliche und zweckdienliche
Ausrüstung zu erwirken, wird der Landesfeuer
wehrverband jede Bezirksfeuerwehr mit einer
derartigen Ausrüstung bestücken.

Für besondere Aufgaben, wie Melder, Ver
kehrsregler und fül' weitere beauftragte Aufga
ben, wird eine Warnweste eingeführt, die auch
bei Nacht sichtbar ist. Auch mit dieser werden



die Bezirksfeuerwehren mit je zwei Stück zwecks
Vereinheitlichung ausgerüstet werden und die
übrigen Wehren können bei Bedarf sich diesel
ben beschaffen.

3, Zum Gesprächsthema "einheitliche Ausbil
dung" hat der technische Ausschuß folgenden
Beschluß gefaßt:

Die Grundausbildung und die allgemeine Aus
bildung bei den Freiw. Feuerwehren Südtirols
muß auf Grund der im Heft Nr. 1 "Übungsord
nung für die Löschgruppe und den Löschzug der
Feuerwehren" erfolgen. Jene Feuerwehren, wel
cheeigene Wettkampfgruppen ausbilden, und
dies wird vom beratenden Ausschuß wärmstens
empfohlen, haben sich den für den Feuerwehr
leistungsbewerb vorgesehenen Vorschriften zu
fügen. Diese kleinen Abänderungen für die Betei
ligung an den Feuerwehrleistungsbewerben dür
fen die Brandschutzl;lusbildung nicht beeinträch
tigen,denn die Beteiligung soll zum Ansporn der
Feuerwehrübungen dienen. Um den Kommandan
ten über die technischen Erfahrungen, Erneue
rungen, Vorschriften, Löschtechnik usw. auf dem
laufenden zu halten, und somit ihnen Stoff zu
liefern, um während der Wintermonate den W~hr
männern theoretischen Unterricht zu erteilen,
wird der Landesverband sich bemühen, soweit
es in seinen zeitlichen und technischen Möglich
keiten liegt, ein Mitteilungsblatt herauszugeben,
welches auf Grund eines Bezugsabkommens ver
teilt werden kann. Mit diesem Ausbildungspro
gramm will und muß, man das Ziel erreichen, den
Einheitsfeuerwehrmann heranzubilden. Als Neue
rung wird bei den kommenden Lehrgängen, und
das soll bei den Wehren Schule machen, die
Übung mit Steckleitern und Hakenleitern einge
führt. Zum Zwecke der Ausbildung wird sich der
Landesverband bemühen, die nötigen Unterlagen,
d. h. Übungsvorschriften zu erlassen.

4. Auf Grund der laufend eingegangenen ln
spektionsberichte und Mitteilungen aus den Be
zirken wurde ermittelt, daß es bei manchen
Feuerwehren noch ziemlich schlecht mit der Ver
einheitlichung der wasserführenden Armaturen
steht. Es ist unbedingt notwendig, sei es im Ein
satzfall sowie zum Zwec~ der Gemeinschafts
übungen, eineVereinheitlichung zu erreichen. Die
Sachlage berücksichtigend, daß bei ca. 90 % der
Freiwilligen Feuerwehren Südtirols die Storz
Kupplung Verwendung gefunden hat, so ist zu
empfehlen, daß sich alle Feuerwehren für diese

Kupplungsart entscheiden, um somit der Aufga
be der Vereinheitlichung gerecht zu werden und
dadurch bei Einsätzen und Übungen keine Hem
mungen zu verursachen. Bei dieser Gelegenheit
und von derTatsache Rechnung tragend, daß groß
teils, wenn nicht ausschließlich, sämtliche Aus
rüstungsgegenstände aus Österreich und der
Deuts~hen Bundesrepublik stammen, werden die
Freiw. Feuerwehren aufmerksam gemacht, daß
nur die unter Kennummer DIN 14000 bis 14999
bezifferten Geräte und Ausrüstungen als feuer
wehrgeeignet zu betrachten sind. Als Beweis der
Güte und Eigenschaften der Storz-Kupplung möge
erwähnt sein, daß diese Kupplung, sei es von der
Nato sowie von der Internationalen Technischen
Feuerwehrkommission gutgeheißen und empfoh
len wurde.

Was die Druckschläuche anbelangt, so sollen
diese ausschließlich aus Kunstfasergewebe, in
nen gummiert, bestehen. Als Einheitsnormen sol
len nur folgende Maße bei den Freiwilligen
Feuerwehren Südtirols verwendet werden:

B-Schlauch (70 mm) nur in Längen zu 20 m
C-Schlauch (45 mm) nur in Längen zu 15 m
D-Schlauch (25 mm) nur in Längen zu 15 m.

Als Verteiler sollen ausschließlich zwei Arten
verwendet werden, und zwar

B/CBC und C!DCD

Als Strahlrohre nur .absperrbare und wenn
möglich mit Brause.

5. In der Anschaffung von Fahrzeugen werden
bei· unseren Freiw. Feuerwehren nach unserem
Erachten die größten Sünden begangen, indem
nur die individuellen Erfahrungen ausschlagge
bend sind. Der Arbeitsausschuß hat beschlossen,
als Grundausrüstung für den raschen Einsatz und
unter Berücksichtigung des Geländes im allge
meinen in Südtirol,' die Fahrzeuge FIAT Campa
gnola und Jeep Willys zu genehmigen. Diese
Fahrzeuge dürfen aber nur ausschließlich zur
Mannschaftsbeförderung verwendet werden. In
diesem Fall müssen die Geräte, was auch das
vernünftigste ist, mittels Schleppanhänger beför
dert werden oder ausschließlich für Gerätebe
förderung. Diese Fahrzeuge müssen folgende
Grundausrüstungen besitzen:

a) Stabilität;

b) Differentialsperre;

c) alle Vorwärtsgänge sowie Rückgang als Ge
ländegänge übersetzt;



d) Allradantrieb;

e) Anschluß für Anhängerbeleuchtung (gemäß
den gesetzlichen Vorschriften);

f) Rückfalirtlicht;

g) Si'rene (auf keinen Fall Zwei-Ton-Horn) ;

hl 1 Blaulicht;

i) 1 beweglicher Scheinwerfer.

Für unsere Feuerwehren werden folgende Fahr
zeuge als geeignet beurteiit:

a) LLF (leichtes Löschfahrzeug) sind Kastenwä
gen mit einer Tragfähigkeit von ungefähr 8 dz,
für welche Gruppe die ~ahrzeuge VW 1600,
FIAT 1100 T und FIAT 616 empfohlen werden;

b) als LF (Löschfahrzeug) eignen sich jene Fahr
zeuge, mit' einer Tragfähigkeit von 20 bis
25 dz, welche der Reihenfolge nach empfoh
len werden: Mercedes Unimog S, Gpel Blitz,
FIAT 625, Ford Transit mit Benzinmotor; GM
Lupetto, GM Cerbiatto mit Dieselmotor.

Auf Grund der gemachten Erfahrungen sind je
ne Fahrzeuge mit Benzinmotor vorzuziehen. Eine
Ausnahme kann. erst dann erfolgen, wenn die
Mög'lichkeit besteht, die Unterkunft geeignet
und fortwährend (in der kalten Zeit) zu heizen.

Die Bestückung der Fahrzeuge sowie Geräte
einteilung muß auf einheitlicher Grundlage erfol
gen und zu diesem Zwecke wird der Landesfeuer
wehrverband die geeigneten Bestimmungen her
ausgeben, welche auf keinen Fall und unter kei
nem Umstand unbeachtet bleiben dürfen. Somit
ist die Gewähr gegeben, daß bei Gemeinschafts-

einsätzen und -übungen das jeweilige Gerät am
bestimmten Platze gelagert ist, und unabhängig
der Feuerwehrzugehörigkeit zu finden ist.

,Die Vereinheitlichung und die Normisierung
gilt nicht nur für die Ausrüstung und Geräte, son
dern sollte auch für die Beschriftung der Fahr
zeuge und Gerätehäuser verwendet werden. Zum
Zwecke wird der Landesverband geeignete Un
terlagen anfertigen lassen und diese den Feuer
wehren zuschicken, damit auch in dieser Hin
sicht ein einheitliches Programm verwirklicht
werden kann.

Bei der Anschaffung von TLF (Tanklöschfahr
zeug) ist es ratsam und wird empfohlen, bei An
schaffungen jeweils sich mit der zuständigen be
ratenden Kommission zu unterhalten, um das ge
eignete Fahrzeug zu erstehen.

Im allgemeinen sind LF und TLF nicht geeignet,
als fabrikgelieferte Kastenwägen verwendet zu
werden, sondern der Aufbau muß in einer dazu
eingerichteten und erfahrenen Werkstätte erfol
gen.

Im Interesse der Verwirklichung unserer Auf
gabe, zum Schutz von Hab und Gut unseres Mit
menschen, werden alle angeschriebenen FeUer
wehren ersucht, die oben angeführten Empfeh
lungen bei Neuanschaffungen als Leitfaden zu
verwenden.

Wir danken schon im voraus für die geschätzte
Mitarbeit und wünschen uns im gegenseitigen
Einvernehmen eventuelle Meinungsverschieden
heiten im Sinne unserer gesetzten Aufgabe zu
überbrücken.

Notwendigkeit und Gefahr der Einreißarbeiten

Es kommt häufig vor, daß zufolge eines Bran
des, einer Überschwemmung oder technischen
Notstandes, nach Beseitigung, durch das Ein
schreiten einer Feuerwehr, noch Mauerreste
stehenbleiben, Dachvorsprünge pendeln oder
Bachverbauungen vor dem Einsturz stehen. Zur
Beseitigung derartiger Unglücksreste bedarf e~

der Fachkenntnis, geeigneter Geräte und der un
bedingten Notwendigkeit. Einreißarbeiten, im

Volksmund Abreißarbeiten genannt, sind nur auf
besondere Anordnung des Kommandanten (Ar
tikel 25 des Reg. Gesetzes Nr. 24 vom 20.8.1954)

durchzuführen und nur dann, um Gefahren oder
größere Schäden zu vermeiden. Man muß dabei
genau abwägen, ob das Risiko verantwortet wer
den kann. Auf keinen Fall dürfen Einreißarbeiten,
die mit Rettungs- oder Brandbekämpfungsmaß
nahmen nichts mehr zu tun haben, aus "Gefällig
keit" ausgeführt werden. Man muß immer die Ge
fahren vor Augen halten, was bei solchen Arbei
ten passieren kann.

1. Es besteht imrler die Möglichkeit, daß eine
Mauer, ein Dachrest ganz anders fällt, als man
es abschätzt. Wenn z. B. bei der Kippbewegung



der Mauerfuß nachgib.t, besteht ohne weiters die
Möglichkeit, daß eine durch Greifzug, Seilwinde
usw. gezogene Mauer ganz anders fällt·...,- viel
leicht.nicht wie ein Brett, aber in Teilabschnitten.
Die lehre daraus ist, daß in sämtlichen Richtun
gen, in entsprechendem Umfang abgesperrt wer
den muß, also nicht nur die Zugrichtung allein.

2. Schräge Abbolzungen müssen mit äußerster
Vorsicht vorgenommen werden, weil andernfalls
eine Mauer schon ,während des Bolzvorganges
einstürzen kann.

3. Aus der Nachkriegszeit ist der Fall eines
"Steinmarders" bekannt, der beim Einziehen
einer Ruinenwand sein leben lassen mußte. Da
mals siri(Loft, mehr oder weniger heimlich, wäh
rend der Nacht zur "Steingewinnung" Mauern
eingezogen worden. In dem betreffenden Fall
wurde ein Tr~ktor benützt, von dem sich ein
Stahlseil bis zur Mitte der Mauer spannte. Es war
mit einem' Spreizprügel an einer Fensteröffnung
verklemmt. Durch wiederholtes, ruckartiges Zie
hen (sehr schlecht für das Getriebe) wurde die
Mauer zum Schwanken gebracht. Sie "kam" je
doch. nicht als Ganze, sondern nur mit ihrem
oberen Teil. Dieser fiel auf das gespannte Draht
seil, schnellte Traktor und Fahrer wie mit einer
Bogensehne gegen die Mauer und verschüttete
beide.

4. Wenn schon Mauern aus den oben erwähn
ten Gründen beseitigt werden müssen, dann ist
es vielfach .besqer, sie mit langen Stangen ein-

zuschieben, statt sie einzuziehen. Diese Schiebe
stangen werden in der Regel durch zwei in T
Form gekreuzte Stangen abgestützt. Auch hier ist
es selbstverständlich nicht ausgeschlossen, daß
ein Mauerteil nach innen kippt und auf die Schie
bestangen fällt. Es ist deshalb erforderlich, beim
Kippen der Mauer sofort die Schiebestangen los
zulassen und sich rasch nach rückwärts zurück
zuziehen. Hindernisse auf diesem Rückzugsweg
sind vorher zu beseitigen. Es müssen zuverlässi
ge Beobachter eingeteilt werden, die jede Bewe
gung der Mauer recht~eitig melden. Aber auch
bei dieser Methode ist die Unfallgefahr nicht aus
geschlossen. Jeder Kommandant muß sich bei
der Anordnung von Einreißarbeiten bewußt sein,
daß er u. U. Leben und Gesundheit seiner Kame
raden aufs Spiel setzt - und wenn etwas passie
ren sollte, muß der Einsatzleiter vor seinen Ka
meraden und seinem Gewissen sagen können,
daß er alles Menschenmögliche getan hat, um
Unheil zu verhüten und daß das Risiko, das nicht
kalkulierbar ist, nach der Lage in Kauf genommen
werden mußte.

Und noch etwas: es wurde zum Zwecke von
Einreißarbeiten die an manchen Fahrzeugen auf
gebaute Vorbauseilwinde verwendet. Diese ge
fährliche Nebennutzung ist keineswegs er
wünscht und stellt eine große Gefahr da,r. Zu
empfehlen wäre, vorausgeschickt einer geeigne
ten Schulung, der Gebrauch eines Greifzuges,
bedingt, daß das Zuggerät immer an der Gegen
seite der Fallrichtung angebracht wird.




